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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Soziale Gruppen

Mit Blick auf drei kurz zuvor eingereichte parlamentarische Initiativen (Pa.Iv. 21.483;
Pa.Iv. 21.496; Pa.Iv. 21.497), die ein Verbot von Konversionstherapien verlangten, wollte
Erich von Siebenthal (svp, BE) den Bundesrat mittels Postulat verpflichten, einen
Bericht zu Konversionstherapien in der Schweiz zu erstellen. Neben einer Definition
von Konversionstherapien sollten darin das tatsächliche Ausmass dieser Praktiken in
der Schweiz und die geltenden rechtlichen Möglichkeiten zu deren Bekämpfung
ausgeführt werden, um den tatsächlichen Bedarf für neue Gesetzesbestimmungen
besser abschätzen zu können. Nachdem der Bundesrat die Annahme des Postulats
beantragt hatte, stimmte ihm der Nationalrat in der Frühjahrssession 2022
diskussionslos zu. 1

POSTULAT
DATUM: 18.03.2022
MARLÈNE GERBER

In der Wintersession 2022 stimmte der Nationalrat erstmals über ein gesetzliches
Verbot von Konversionsmassnahmen ab. Obschon bereits einige Vorstösse zur
gesetzlichen Regelung von Konversionstherapien im Parlament eingereicht worden
waren, wurden diese angesichts der vorliegenden Kommissionsmotion der RK-NR
allesamt in der Herbstsession 2022 zurückgezogen. Die Motion der RK-NR beabsichtigt,
eine Gesetzesgrundlage für ein Verbot von Konversionstherapien und eine
entsprechende Strafnorm zu erschaffen. Als Konversionsmassnahmen werden
Methoden bezeichnet, die auf eine Veränderung der Geschlechteridentität oder der
sexuellen Orientierung einer Person abzielen. Die RK-NR hob insbesondere die
Notwendigkeit einer einheitlichen, bundesweiten Regelung hervor, um einen
kantonalen Flickenteppich zu vermeiden. Der Bundesrat argumentierte, dass lieber
zuerst ein Bericht des EDI zur Erfüllung eines Postulats von Siebenthal (svp, BE; Po.
21.4474) abgewartet werden sollte, da dieser eine Einschätzung zur Notwendigkeit einer
gesetzlichen Regelung von Konversionsmassnahmen enthalten werde. Ebenso stellte
sich eine Minderheit Nidegger (svp, GE) gegen den Vorstoss. Der Nationalrat sprach sich
hingegen mit 143 zu 37 Stimmen (bei 11 Enthaltungen) klar für ein Verbot von
Konversionsmassnahmen aus, wobei mehr als die Hälfte der SVP-Fraktion sowie je zwei
Mitglieder der FDP- respektive Mitte-Fraktion den Vorstoss ablehnten. 2

MOTION
DATUM: 12.12.2022
VIKTORIA KIPFER

Asylpolitik

En mai 2017, le Conseil national a refusé un postulat du député Erich von Siebenthal
(svp/udc, BE) qui exhortait le Conseil fédéral à accueillir des réfugiés chrétiens en
provenance du Proche et du Moyen-Orient et dont la vie ou l'intégrité corporelle est
menacée. Les opposants à l'objet, à savoir le camp rose-vert, les Verts'libéraux  ainsi
que le Conseil fédéral reprochaient une discrimination religieuse envers les candidats à
l'asile. Le résultat du vote a été très serré, puisque le postulat n'a été refusé qu'à 86
voix contre 85, avec 13 abstentions. 3

POSTULAT
DATUM: 03.05.2017
SOPHIE GUIGNARD

Familienpolitik

Ebenso wie eine Motion Estermann (svp, LU; Mo. 20.3191) erfuhr auch eine Motion von
Siebenthal (svp, BE) mit dem Zweck der weiteren Reduktion von
Schwangerschaftsabbrüchen in der Sondersession im Mai 2022 eine deutliche Abfuhr.
Konkret hatte die Motion des Berner SVP-Nationalrats gefordert, dass Frauen mit
Problemschwangerschaften umfassender über die Risiken einer Abtreibung beraten
werden. Aufgrund der bereits bestehenden Beratungsangebote – namentlich erwähnte
die Regierung die im Protokoll der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe (SGGG) erwähnten Beratungsmöglichkeiten sowie die bestehenden
kostenlosen Schwangerschaftsberatungsstellen für gesundheitliche und psychosoziale
Belange – sah der Bundesrat keinen Handlungsbedarf und empfahl die Motion zur
Ablehnung. Der Nationalrat folgte dieser Empfehlung mit 143 zu 32 Stimmen bei 11
Enthaltungen. Zustimmung erfuhr die Motion von einer knappen Mehrheit der SVP-
Fraktion sowie von fünf Mitgliedern der Mitte-Fraktion. Ebenso stammten die

MOTION
DATUM: 11.05.2011
MARLÈNE GERBER
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Enthaltungen aus diesen beiden Fraktionen. Yvette Estermann und Erich von Siebenthal
sind darüber hinaus an zwei im Dezember 2021 lancierten Volksinitiativen beteiligt, die
Einmal-darüber-schlafen-Initiative und die Lebensfähige-Babys-retten-Initiative, die
als Ziel ebenfalls die Reduktion von Schwangerschaftsabbrüchen verfolgen. 4

Ende Dezember 2021 startete ein Komitee rund um die beiden SVP-Nationalrätinnen
Yvette Estermann (LU) und Andrea Geissbühler (BE) die Unterschriftensammlung für
zwei Volksinitiativen zur Reduktion von Schwangerschaftsabbrüchen. Beide verlangten,
in der Verfassung den «Schutz des menschlichen Lebens, insbesondere vor der
Geburt», explizit zu verankern. Während die eine Volksinitiative einen Tag Bedenkzeit
vor einer Abtreibung einführen wollte, richtete sich die Volksinitiative «Für den Schutz
von ausserhalb des Mutterleibes lebensfähigen Babys (Lebensfähige-Babys-retten-
Initiative)» gegen Spätabtreibungen. Konkret verlangte Letztere, dass
Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr vorgenommen werden dürfen, wenn ein
Ungeborenes zum Zeitpunkt der Abtreibung mit intensivmedizinischer Betreuung
überlebensfähig wäre. Gemäss Initiativkomitee, dem ebenfalls SVP-Nationalrat Erich
von Siebenthal (BE) und die Zürcher SVP-Kantonsrätin Maria Rita Marty angehörten,
würden in der Schweiz pro Jahr etwa 100 ausserhalb des Mutterleibs lebensfähige
Ungeborene abgetrieben. Gemäss geltender Regelungen im Strafgesetzbuch (Art. 119)
sind Abtreibungen in der Schweiz in gewissen Fällen auch nach der 12.
Schwangerschaftswoche noch möglich. Dies konkret, wenn sich die Mutter in einer
schwerwiegenden seelischen Notlage befindet oder wenn eine Abtreibung notwendig
ist, um eine schwerwiegende körperliche Schädigung der schwangeren Frau zu
verhindern. Falls Behinderungen oder schwerwiegende Erkrankungen beim
ungeborenen Kind festgestellt werden, werden in der Schweiz auch Abtreibungen nach
der 12. Schwangerschaftswoche mit der Begründung der physischen oder psychischen
Beeinträchtigung der Mutter durchgeführt, wobei die Gründe für die Abtreibung umso
schwerer wiegen müssen, je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft ist. Über
Vorliegen solcher Umstände entscheidet dabei eine ärztliche Fachperson – dies im
Unterschied zu Schwangerschaftsabbrüchen bis zur 12. Schwangerschaftswoche: Seit
Annahme der Fristenregelung entscheidet in letzterem Fall allein die schwangere Frau
über eine Abtreibung. 
Als Begründung für die Lancierung seiner Volksinitiativen gab das Komitee an, auf
dieses Mittel zurückgegriffen zu haben, weil entsprechende parlamentarische Vorstösse
bei Bundesrat und Parlament nicht erfolgreich waren. Zum Zeitpunkt der Lancierung
der Volksinitiativen war eine Motion Estermann (Mo. 20.3191) mit der Forderung nach
Reduktion von Spätabtreibungen hängig, die der Bundesrat zur Ablehnung empfohlen
hatte. Bis am 21. Juni 2023 hat das Initiativkomitee Zeit, die notwendigen 100'000
Unterschriften für seine Begehren zu sammeln. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.12.2021
MARLÈNE GERBER

Ende Dezember 2021 startete ein Komitee rund um die beiden SVP-Nationalrätinnen
Yvette Estermann (LU) und Andrea Geissbühler (BE) die Unterschriftensammlung für
zwei Volksinitiativen zur Reduktion von Schwangerschaftsabbrüchen. Beide verlangen,
in der Verfassung den «Schutz des menschlichen Lebens, insbesondere vor der
Geburt», explizit zu verankern. Bis am 21. Juni 2023 hat das Initiativkomitee Zeit, die
notwendigen 100'000 Unterschriften für ihre Begehren zu sammeln. Während sich die
eine Volksinitiative gegen Spätabtreibungen richtet, verlangt die andere Volksinitiative
«einen Tag Bedenkzeit vor jeder Abtreibung (Einmal-darüber-schlafen-Initiative)».
Letztere will genau das, was der Titel des Anliegens bereits zum Ausdruck bringt: Mit
Ausnahme von Schwangerschaftsabbrüchen aufgrund lebensbedrohlicher Umstände
sollen Schwangerschaftsabbrüche erst «nach einem Tag Bedenkzeit» durchgeführt
werden dürfen. Zu dieser Bedenkzeit würde die ärztliche Pflicht gehören, der
schwangeren Frau einen Leitfaden abzugeben, «der sämtliche kantonal und sämtliche
national tätigen Beratungs- und Hilfsstellen enthält, welche psychologische, finanzielle
oder materielle Hilfe anbieten». Laut Aussagen des Initiativkomitees, dem ebenfalls
SVP-Nationalrat Erich von Siebenthal (BE) und die Zürcher SVP-Kantonsrätin Maria Rita
Marty angehören, bestünden in 18 Ländern in Europa Bestimmungen für Wartefristen.
Mit einer Wartefrist verfolge die Initiative das Ziel, überstürzte Entscheidungen für
einen Schwangerschaftsabbruch zu verhindern. Die Initiantinnen und Initianten gaben
an, auf das Mittel der Volksinitiative zurückgegriffen zu haben, weil entsprechende
Anliegen in parlamentarischen Vorstössen nicht auf Gehör gestossen waren. Zur Frage
der Bedenkzeit hatte sich der Bundesrat in Beantwortung einer Motion Herzog (svp, TG;
Mo. 14.3442) negativ geäussert. Dabei hatte er angemerkt, dass er eine solche Regelung
nicht als notwendig erachte, und auf die geltende Praxis basierend auf Art. 120 StGB

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.12.2021
MARLÈNE GERBER
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verwiesen, die darin besteht, dass die ärztliche Fachperson vor einer Abtreibung zur
Beratung und Information ein eingehendes Gespräch mit der schwangeren Frau führen
muss. Da die Motion nicht innert der vorgegebenen Frist von zwei Jahren im Nationalrat
traktandiert worden war, war sie im Jahr 2016 unbehandelt abgeschrieben worden. 6

1) AB NR, 2022, S. 585
2) AB NR, 2022, S. 2262 ff.
3) BO CN, 2017, p. 674
4) AB NR, 2022, S. 756 f.
5) BBl 2021 2920; NZZ, 23.12.21
6) BBl, 2021 2921; Mo. 14.3442; NZZ, 23.12.21
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